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I Kapitel: Einleitung

1 Einführung in das Thema

„Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand“– diese Volksweisheit wird so 
mancher Steuerpflichtige auch mit der Finanzverwaltung verbinden, wenn durch 
das Finanzamt seine bereits abgeschlossene Veranlagung gem. § 173 Abs. 1 Nr. 1 
AO geändert wird, obwohl er sich schon in „Sicherheit“ gewogen hat. Selbst die 
Steuerfestsetzung gem. § 155 Abs. 1 S. 1 AO verschafft dem Steuerzahler keine 
Gewissheit darüber, ob seine Steuerplanung aufgegangen ist. 
Solange das Steuerrecht existiert, besteht bei allen Steuerpflichtigen der Wunsch, 
verlässliche steuerliche Daten zu erhalten, die sie bei ihren finanziellen Dispositio-
nen einplanen können, um nicht nach der Durchführung ihrer Pläne1 durch zusätz-
liche steuerliche Inanspruchnahme ein „böses Erwachen“ erleben zu müssen.2 Der 
Steuerpflichtige will seine steuerliche Belastung nicht nur minimieren, sondern sie 
wenigstens zu einer planbaren Kalkulationsgröße machen. Die Vorhersehbarkeit 
und Planbarkeit zukünftiger Belastungen sind elementare Voraussetzungen für 
die Ausgestaltung der durch Art. 14 GG geschützten vermögensrechtlichen Hand-
lungsfreiheit. Der Steuerpflichtige braucht Planungs- und Entscheidungssicher-
heit3, denn der Steuerstaat greift direkt oder indirekt in die meisten Lebensbereiche 
massiv ein. Häufig zeichnen sich Steuergesetze durch unverständliche Wortwahl, 
chaotische Gliederung und lange, komplexe Sätze aus, was zu Rechtsunsicherheit 
auf beiden Seiten führt.4 Für viele Steuerpflichtige ist das Steuerrecht aufgrund 
seiner Komplexität ein Buch mit sieben Siegeln. Der Wortlaut der Gesetze gelangt 
schnell an seine Auslegungsgrenzen und es muss demzufolge interpretiert werden, 
welche Absicht der Gesetzgeber mit der einschlägigen Formulierung verfolgt. So 
entstehen Deutungsalternativen bei Finanzverwaltung und Rechtsprechung, denn 
über Gesetzesauslegung und Interpretation lässt sich trefflich streiten. Dies führt 
zwangsläufig zu Konflikten, zumal in Zeiten der „Sparhaushalte“ der Arbeitsdruck 

1  Der Steuerpflichtige verfolgt i. d. R. einen Gesamtplan, vgl. dazu Förster, in FS Korn, S. 3 ff. 

2  Apitz, in StBp 2007, S. 101.

3  Seer, DStJG Bd. 23 (2000), S. 87, 90 ff.; Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, 
S. 146 ff.; Dalichau, Auskünfte und Zusagen, S. 254 ff.

4  So nicht nur Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 1.
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und die Belastung in der Steuerverwaltung zunehmen und mit zusätzlichem Per-
sonal eher nicht gerechnet werden kann. Zusätzlich versucht der Gesetzgeber den 
Steuerpflichtigen über Steueranreize, wie zum Beispiel erhöhte Abschreibungen, 
zu lenken5, und der Steuerzahler versucht diese Steuervorteile zu erlangen, ohne 
dass im Vorfeld Klarheit über Anwendung und Auslegung der Norm besteht. Hie-
raus ergeben sich häufig unklare Rechtslagen. 
Trotzdem ist in der Praxis zu beobachten, dass die Beziehungen zwischen Fiskus 
und Steuerpflichtigen weit über den strikten Gesetzeswortlaut hinausgehen. Das 
Verhältnis von Staat und Bürger hat heutzutage eine Dichte und Intensität erreicht, 
die eine Kooperation zwischen den Steuerbehörden und dem Steuerpflichtigen 
erfordert. Im Rahmen des Steuerrechtsverhältnisses ergehen zahlreiche Verwal-
tungsakte und auch der Bürger gibt „Erklärungen“ gegenüber der Behörde ab. Re-
gelmäßig wird der Steuerpflichtige über die Verlässlichkeit der Finanzverwaltung 
nachdenken und dabei auf die elementare Frage stoßen, wer denn nun eigentlich 
sein „Gegenüber“ ist. Der Steuerpflichtige muss zuverlässig wissen, mit wem er es 
zu tun hat und ob er der anderen Seite vertrauen kann, denn „ein unsicheres Steuer-
recht zersetzt die Steuermoral und erzeugt Widerstand“ 6.
Doch gerade in diesem Bereich bestehen gravierende Unsicherheiten und Klä-
rungsbedarf. Im steuerlichen Veranlagungsverfahren ist nach der Abgabenordnung 
das Finanzamt das „Gegenüber“ des Steuerpflichtigen und § 89 Abs. 1 AO zeigt, 
dass die Behörde nicht nur die Steuern zu erheben hat, sondern dem Steuerpflich-
tigen auch „Hilfe“ gewähren soll. Steuerpflichtiger und Finanzamt stehen gezwun-
genermaßen in ständigem Kontakt zueinander und müssen aufgrund zahlreicher 
gesetzlich geregelter Pflichten im Veranlagungsverfahren eng zusammenarbeiten. 
Die Behörde wird damit in gewisser Weise zu einem „Partner des Steuerpflichti-
gen“, so zumindest die Idealvorstellung7. In der Realität wird die Zusammenarbeit 
eher zu einem „Gegeneinander“ und Verstimmungen sind vorprogrammiert. Trotz 
dieses Gegeneinanders sind beide Beteiligten im Steuerverwaltungsverfahren auf-
einander angewiesen und das „Klima“ zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen 
ist elementar.8 

5  Vgl. Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 14.

6  Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem, S. 101, 102. 

7  Zu dieser „Idealvorstellung“ vgl. Seer, DStJG Bd. 23 (2000), S. 87 ff.; ders, Verständigungen 
im Steuerverfahren, S. 1 ff. 

8  So z. B. Maassen, Regelungen mit dem Finanzamt, S. 2: „Vielbetonte Kontaktpflege“, (Verbes-
serung des Steuerklimas und der Beziehungen zwischen Wirtschaft und Verwaltung). 
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Hinzu kommt, dass die Steuerpflichtigen dem Finanzamt oft nicht positiv gegen-
überstehen, da sie häufig befürchten, die Beamten wollten ihnen ihr schwer ver-
dientes Geld wieder wegnehmen. Dabei blenden sie die eigentliche Aufgabe der 
Finanzverwaltung jedoch aus.9 Die Finanzämter als Organe der Staatsverwaltung 
dürfen gar nicht einseitig fiskalisch handeln, sondern sind verpflichtet, auch die 
Rechte der Bürger zu wahren. Aus § 85 ff. AO und der modernen Auffassung über 
das Verhältnis von Steuerfiskus und Bürger ergibt sich, dass die Finanzämter bei 
weittragenden Eingriffen in die Sphäre der Steuerpflichtigen sich so zu verhalten 
haben, dass dabei auch die Interessen der Steuerpflichtigen im Rahmen des Mögli-
chen berücksichtigt werden. Daneben sollen die vom Finanzamt vorgenommenen 
Maßnahmen nicht mit Härten einhergehen, die bei der Ausführung des gesetzli-
chen Auftrages der Steuererhebung der Finanzämter vermieden werden können. 
Dazu gehört insbesondere, dass man sich auf vom Finanzamt getätigte Handlungen 
und Äußerungen verlassen kann. Der Bürger vertraut auf die Handlungen, welche 
die Behörde gesetzt hat, und erwartet, dass sich diese als Einheit ihm gegenüber 
redlich und zuverlässig verhält. 
Die vorliegende Arbeit widmet sich am Beispiel des § 173 AO der Frage, wer der 
„Partner“ des Steuerpflichtigen im Steuerrechtsverhältnis ist und was unter dem 
Begriff der Finanzbehörde bzw. des Finanzamtes eigentlich zu verstehen ist. Es 
soll ein objektiver und verlässlicher Behördenbegriff erarbeitet werden. Außerdem 
wird der Frage nachgegangen, wie vertrauenswürdig das Finanzamt als Adressat 
und Emittent von Mitteilungen ist. Dabei untersucht die Arbeit, ob und wie zuver-
lässig sich das zuständige Finanzamt als Gegenüber bei den „kooperativen Hand-
lungsformen“ 10 erweist und ob und in welchem Umfang die Behörde sich durch ihr 
Handeln gegenüber dem Bürger rechtlich bindet. Außerdem wird geprüft, inwie-
weit der Steuerpflichtige im Anschluss daran einen „Anspruch“ auf ein Verhalten 
entsprechend dem von der Behörde gesetzten Vertrauenstatbestand hat. Schließlich 
widmet sich die Arbeit intensiv der Frage der Wissenszurechnung innerhalb der 
Finanzbehörde und untersucht die Möglichkeit der Transformation der zivilrecht-
lichen Lösungsansätze in das Steuerrecht. 

9  Aufgabe der Finanzverwaltung ist es, die gesetzlich vorgegebenen Steuern gerecht, voll-
ständig und gleichmäßig zu erheben, nicht jedoch, möglichst hohe Steuererträge aufzubrin-
gen, siehe Mattern, Treu und Glauben, Rdnr. 31; BFH Urt. v. 27.03.1961, BStBl. III 1961, S. 290 
= BFHE 73, S. 58.

10  Zu diesem Begriff vgl. Seer, in Tipke/Kruse, § 89 AO, Rn. 22. 
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2 Aufbau der Arbeit

Als Einführung in die Thematik werden die wesentlichen (Rechts-)Grundlagen 
dargestellt, die sich aus elementaren Rechtsgrundsätzen – nicht nur des Verfas-
sungsrechts – ableiten und auf das konkrete, verdichtete Steuerrechtsverhältnis 
zwischen dem Einzelnen mit dem Finanzamt einwirken. 
Das dritte Kapitel zeigt schließlich anhand von Beispielfällen die bestehende Un-
sicherheit der Rechtsprechung und Verwaltung bezüglich des Begriffs der Finanz-
behörde als „Gegenpart“ des Steuerpflichtigen auf. Es wird herausgearbeitet, dass 
das Finanzamt als funktionale Einheit zu begreifen ist, und nicht auf die zuständige 
Stelle oder den bearbeitenden Beamten im Rahmen der „Zuständigkeit“ abgestellt 
werden darf, sondern das Gesamtbild des Verhaltens der Finanzbehörde gegenüber 
dem Steuerpflichtigen entscheidend ist. 
Die Ansichten der höchstrichterlichen Rechtsprechung werden kritisch gewürdigt 
und mittels allgemeiner Auslegungsgrundsätze des deutschen Rechts diskutiert. 
Anhand dieser Auslegungskriterien soll die herrschende Rechtsansicht kritisch 
untersucht und der Versuch unternommen werden, einen Lösungsansatz zu entwi-
ckeln, der verläßlich auf die jeweiligen Anforderungen reagieren kann und für alle 
Beteiligten vorhersehbar ist.11 Er soll sich an einem festen Tatbestand orientieren 
und die Rechtsprinzipen des Steuerrechts beachten, denn bisher wird zum Bei-
spiel nur in gravierenden Ausnahmefällen gegebenenfalls eine Einzelfallkorrektur 
über den Grundsatz von Treu und Glauben vorgenommen. Mit formalistischen 
Überlegungen12 wird seitens Rechtsprechung und Verwaltung eine „Bindung“ der 
Behörde zu verhindern versucht, damit sie bei der späteren Steuerfestsetzung im-
mer noch ihre Ansicht durchsetzen und das zuvor Geäußerte korrigieren kann. 
Für diesen Bereich soll eine vorhersehbare, Rechtssicherheit bringende Systematik 
entwickelt werden. 
Das vierte Kapitel behandelt das bisher wenig diskutierte Problem der Wissenszu-
rechnung innerhalb einer Finanzbehörde als Organisationseinheit. Dazu werden 

11  Ähnlich Wilburg, Entwicklung eines beweglichen Systems im bürgerlichen Recht, S. 3 ff.; 
Henning, Wissenszurechnung im Verwaltungsrecht, S. 74 f.; vgl. Waldhoff, DStJG Bd. 27 (2004), 
S. 135 ff. [159]; Maassen, Regelungen mit dem Finanzamt, S. 3: Das Zusammenspiel zwischen 
Steuerzahlern und Finanzamt soll so „reibungslos und elastisch“ wie möglich ablaufen. 

12  Die frühere Rechtsprechung argumentierte, die Auskunft sei kein Verwaltungsakt, 
weshalb die verbindlichen Regelungen der §§ 118 ff. AO nicht gelten sollen, vgl. von Groll, in 
DStJG Bd. 18 (1995), S. 47 ff. Dies verstößt jedoch gegen das im Grundsatz der Gesetzmäßig-
keit wurzelnde Gebot, abgabenrechtliche Angelegenheiten grundsätzlich durch Verwaltungs-
akt zu regeln, vgl. von Groll, in HHSp, vor §§ 172–177 AO, Rz. 2.



Aufbau der Arbeit

23

zunächst die verschiedenen Lösungsansätze, die in der Privatrechtsordnung und 
im allgemeinen Verwaltungsrecht zur Wissenszurechnung entwickelt wurden, 
vorgestellt. Anschließend wird untersucht, ob und inwieweit diese Ansätze bzw. 
deren Rechtsgedanken in das Steuerverwaltungsrecht übertragbar sind. Als beson-
ders problematisch erweist sich dabei die Tatsache, dass es im Steuerrecht bislang 
nicht gelungen ist, allgemein anerkannte Grundsätze der Wissenszurechnung zu 
etablieren.
Ziel der Arbeit soll es sein, in dem „Chaos“, das in den angesprochenen Bereichen 
herrscht, über allgemeine juristische Prinzipien bestimmte Grundlagen zu erarbei-
ten, welche durch das Schrifttum und zum Teil durch die Rechtsprechung bereits 
in Ansätzen aufgezeigt wurden, sodass ein rechtssicheres „Verständnis“ des „Gebil-
des“ Finanzamt bestimmt werden kann. Die Arbeit schließt mit einer thesenarti-
gen Zusammenfassung. 
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